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 Sehr geehrte Damen und Herrn,  

 

 

Zum kommenden Schuljahr 2026/2027 tritt eine wichtige Neuerung in Kraft: Für Ihr Kind besteht ab dem 

ersten Schultag ein gesetzlicher Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung. 

 

Um Sie umfassend über diese neue Möglichkeit zu informieren und Ihre Fragen persönlich zu beantworten, 

laden wir Sie herzlich zu einem Informationsabend ein am  

 

Dienstag, 03. März 2026 um 20.00 Uhr in der Aula der Michael-Friedrich-Wild-Grundschule. 

 

Bitte melden Sie sich für den Informationsabend bis zum 01. März über diesen Link oder den QR-Code an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was bedeutet der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung konkret? 

 

- Ihr Kind hat Anspruch auf eine Betreuung von acht Zeitstunden pro Tag, von Montag bis Freitag. 

 

- Dieser Anspruch gilt während der gesamten Schulzeit und auch in den Ferien (mit Ausnahme von 

vier Wochen Schließzeit). 

An die Eltern und Erziehungsberechtigten  

der künftigen Erstklässlerinnen und Erstklässler, 
 

 

 

 

STADT MÜLLHEIM I. M. 

 

Dezernat 5 | Fachbereich 50 

Herr Kaszubski 

Tel. 07631-801-370 

bildung@muellheim.de 

 

Einladung zum Informationsabend: Der neue Ganztagsanspruch für die 1. 

Klasse ab dem Schuljahr 2026/2027 

Müllheim i. M., 18.02.2026 

https://forms.office.com/e/nJG79qc5bH?origin=lprLink
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- Die Unterrichtszeit und andere verbindliche Schulangebote sind bereits Teil der Betreuungszeit. 

 

- Sollte die garantierte Zeit von acht Stunden durch den Schulalltag nicht abgedeckt sein, können Sie 

ein zusätzliches, kostenpflichtiges Betreuungsangebot dazu buchen. 

 

Wenn Sie die Ganztagsbetreuung für Ihr Kind in Anspruch nehmen möchten, ist eine verbindliche Anmel-

dung bis zum 15. März 2026 erforderlich. Diese Frist ist entscheidend, damit wir den Betreuungsbedarf 

rechtzeitig planen und organisieren können. 

 

Die Anmeldung wird online möglich sein. Alle weiteren Informationen und den Link zum Anmeldeportal 

erhalten Sie beim Informationsabend und im Anschluss daran. 

 

 

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Michael Kaszubski 

Leiter des Dezernats für Bildung, Bürger, Ehrenamt 

 

 


